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1. Alle Leihgegenstände sind Eigentum der Distelhäuser Brauerei. Alle Preise verstehen sich 

zzgl. Mehrwertsteuer. 
 
2. Alle Leihgegenstände sind nach Festende unverzüglich an die Distelhäuser Brauerei zurück-

zugeben. Falls keine Rückgabe erfolgt, behalten wir uns vor, den jeweiligen Kaufpreis in 
Rechnung zu stellen. Erfolgt die Rückgabe der Leihgegenstände nicht zum vereinbarten 
Termin bei der Brauerei, wird hierfür eine weitere Leihgebühr gemäß aktueller 
„Reservierungsanfrage Leihinventar“ fällig. 

 
3. Bei einer Abwicklung und Abrechnung des Festplatzes/Veranstaltung direkt durch die 

Distelhäuser Brauerei erfolgt die vereinbarte Lieferung und Abholung von bestelltem 
Festplatzequipment und Getränke an/von einem zentralen Standort auf dem Festplatz. 
Unser Festplatzequipment sowie die Getränke werden von uns nur angeliefert und abgestellt. 
Ein Aufbau von Equipment sowie das Verräumen in Kühlwägen bzw. Kühlhäuser etc. 
erfolgt in Eigenregie. 

 
Bei der Abholung muss das Voll- und Leergut sortiert auf Europaletten bereitgestellt sein. 
Kühlwagen / Container müssen transportsicher geladen sein. Ein eventuelles Umräumen für 
einen sicheren Rücktransport wird zusätzlich in Rechnung gestellt. 

 
4. Erfolgt die Abwicklung und Abrechnung eines Festplatzes/Veranstaltung über einen 

Getränkefachhandel so wird in diesem Fall das bei der Distelhäuser Brauerei bestellte 
Festplatzequipment/Getränkesortiment zur Abholung in der Distelhäuser Brauerei 
bereitgestellt bzw. in Abstimmung zwischen dem Getränkefachhändler und der Distelhäuser 
Brauerei zum Standort des Getränkefachhandels geliefert und dort auch wieder abgeholt. 
 
Ein Wunschdatum bzw. eine Wunschuhrzeit für Lieferung und Abholung ist vorab mit der 
Logistik abzustimmen. 

 
5. Kommt es im Zuge der Belieferung und Abholung von Festplatzequipment/Getränke zu 

Wartezeiten oder zu einem zusätzlichen Mehraufwand für die Distelhäuser Brauerei, so 
werden nachfolgende Kosten-Sätze je angefangene Stunde berechnet: 
 

 54,90 € /h für Helfer und Kundendienst 
 72,40 € /h für Staplerfahrer mit Stapler 
 114,50 €/h für Lkw mit Fahrer 
 140,70 €/h für Lkw und Hänger mit Fahrer 
 

6. Alle Leihgegenstände sind pfleglich zu behandeln. Ferner ist folgendes zu beachten: 
 Festplatzequipment darf nicht beklebt oder beschriftet werden.  
 Garnituren dürfen nicht mit Reißnägel versehen bzw. getackert werden. Beschädigtes, 

abhanden gekommenes oder getauschtes Leihinventar wird zum Selbstkostenpreis 
verrechnet.  

 In den Kühlgeräten (Kühlwagen, -schrank, - truhe) dürfen keine Lebensmittel gelagert 
werden. 

 Unsere Spülmaschine darf nur für Gläser nicht für Essgeschirr benutzt werden. 
Zusätzlicher Zeitaufwand für die Entfernung bzw. Reinigung wird in Rechnung gestellt. 

 



7. Liefermenge und Abholmenge der Festgegenstände und die Feststellung von offensichtlichen 
Beschädigungen sind auf dem Lieferschein oder Rückholschein durch Unterschrift zu 
dokumentieren. Spätere Reklamationen können nicht anerkannt werden. Personal des 
Veranstalters gilt insoweit als hierzu bevollmächtigt. Kühlwägen und absetzbare 
Kühlcontainer können aus organisatorischen Gründen erst in der Brauerei beim Entladen 
zurückgezählt werden.  
Eine gemeinsame Rückzählung der Ware mit dem Kunden ist nach Absprache möglich. 
Nachträgliche Reklamationen von Fehlmengen werden nicht akzeptiert.  
 
Nicht vollständige Kisten-Rückware und angestochene Fässer werden nur als Leergut 
gutgeschrieben. 

 
8. Ein Rücktritt/Storno des Auftrages ist bis zu 4 Wochen vor Festbeginn möglich. Bei späterer 

Absage werden 50 % des Mietbetrages in Rechnung gestellt. Bei Absagen von weniger als 6 
Tagen vor Festbeginn wird die gesamte Miete fällig. Basis hierfür sind jeweils die 
Leihgebühren der Staffel 3 (Reservierungsanfrage Leihinventar). 
Dem Geschäftspartner bleibt der Nachweis unbenommen, dass der Distelhäuser Brauerei 
kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. 
 
 

9. Eine Abholung von Leihgegenständen ist in der Distelhäuser Brauerei nach vorheriger 
telefonischer Bestätigung (Vorlaufzeit 48 Std, Tel. Nr. 09341/805-720) zu folgenden Zeiten 
möglich: 
 
Montag bis Freitag   von 9:00 Uhr bis 15:30 Uhr 
 
Bitte denken Sie an die entsprechend geeignete Ladungssicherung sowie an die geeigneten 
Adapter für die Anhänger. Das Zugfahrzeug muss für eine Anhängerlast von mindestens  
2,5 t zugelassen sein (Details hierzu finden Sie in Ihrem Fahrzeugschein). 
Generell ist ein Verlassen des Brauereigeländes nur mit entsprechend geeigneter 
Ladungssicherung möglich. 
 

10. Wochenendservice: 
unseren Notdienst für Getränkebestellungen erreichen Sie unter Tel. 0171/8212120 
unseren technischen Kundendienst erreichen Sie unter Tel. 0171/5234821 
 
 die aktuellen Servicezeiten erfahren Sie unter: www.distelhaeuser.de/service 

 
 
 
 

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung finden Sie unter www.distelhaeuser.de. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rechtsform der Distelhäuser Brauerei: 
Kommanditgesellschaft, Sitz: Tauberbischofsheim-Distelhausen  

Handelsregister A Amtsgericht Mannheim HRA 560110  
Persönlich haftender Gesellschafter: Bauer GmbH, Sitz: Tauberbischofsheim-Distelhausen,  

Handelsregister B Amtsgericht Mannheim HRB 560031 
Geschäftsführer: Moritz Bauer Christoph Ebers 


